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Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung 
Quellen

• Inverkehrbringer
SDB
auf Nachfrage

• ohne weiteres zugängliche Quellen
TRGS 440 4.(9)  und  spezifische TRGS
andere z.b. www.gefahrstoffe-im-griff.de

• EG-Vorschriften 
AltstoffV, Biozidgesetz etc. zukünftig REACH
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Externe und betriebliche Informationen 

Extern  aus SDB

• Einstufung

• pc  - Eigenschaften

• Umgangsempfehlungen,

VSK, Branchenlösungen

• Grenzwerte

• PSA-Empfehlung

im  Betrieb  erhoben

• Staub,Aerosol,Pyrolyse?

• Temperatur / Druck? 

• Anlagen, Verfahren, Mengen,

(techn.) Maßnahmen

• Messung /Beurteilung 

• Notwendigkeit und betriebl.

Eignung von PSA
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Management von SDB 

Neu in der GefahrstoffV

• Beim Inverkehrbringer

– Erstellung durch eine fachkundige Person 
(Anforderungen sind noch festzulegen)

• Im Betrieb 

– Beschäftigte erhalten Zugang zu allen SDB 

– Gefahrstoffverzeichnis verweist auf SDB
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Kapitel 8 Schutzhandschuhe 

• Mindestangaben nach TRGS 220

– Handschuhmaterial

– Durchdringungszeit in Abh. von der Exposition
(= max.Tragedauer, kürzer als Durchdringungszeit)

• gewünscht nach TRGS 220

– Handschuhmaterial und Materialstärke

– maximale Tragedauer unter Praxisbedingungen

– Handschuhfabrikat bei bekannten 
Umgangsbedingungen mit dem Produkt
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Datentransparenz einfordern!

• Richtline 2001/58/EWG
Wird festgestellt, dass eine gefährliche Eigenschaft 
nicht vorliegt, so ist genau anzugeben, ob keine 
Information oder negative Prüfergebnisse vorliegen

• TRGS220
Wenn Prüfungen zu gesundheitsschädlichen und 
umweltgefährlicen Eigenschaften nicht durchgeführt 
wurden, ist dies anzugeben und ggf. zu begründen
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Handhabung und Lagerungg

Kapitel 7.3 „Bestimmte Verwendungen“ 

Rili 2001/58/EG:
Bei Endprodukten für bestimmte Verwendungszwecke 

detaillierte und praxisnahe Empfehlungen zur 
Handhabung
Hinweis auf zutreffende Branchenregelungen

In TRGS220 zusätzlich: 
Hinweis auf mögliche Ersatzprodukte mit geringerem Risiko
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Expositionsbegrenzung und PSA

Kapitel 8.2 „Begrenzung und Überwachung der Exposition“
...alle Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen während der 
Verwendung .... wie in Art. 4 RiLi 98/24EG vorgeschrieben: 
Verfahren, techn. Steuereinrichtungen, Arbeitsmittel, kollektive
Maßnahmen an der Quellle, individuelle Maßnahmen etc; 
ergänzend zu Kapitel 7
TRGS 220 auch: Informationen zur Belastungshöhe z.B. aus 
Branchenregelungen,Produktcodes, BIA/BG - und LASI-
Empfehlungen
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Fazit

Das Sicherheitsdatenblatt

kann alle externen  Informationen transportieren, 
die nach GefahrstoffV zu ermitteln sind

Die vorgesehenen Angaben müssen allerdings 
eingefordert werden -

aber das ist heuteheute nicht unser Baustelle
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Sicherer Umgang

Kapitel 7.3 „Bestimmte Verwendungen“ 
Rili 2001/58/EG: Bei Endprodukten, die für bestimmte Verwendungs-
zwecke hergestellt wurden,sollen detaillierte und praxisnahe Empfehlungen 
gemacht werden, wenn möglich sollte auf zutreffende Branchenregelungen
hingewiesen werden. In TRGS220 auch: Hinweis auf mögliche 
Ersatzprodukte mit geringerem Risiko

Kapitel 8.2 „Begrenzung und Überwachung der Exposition“
...alle Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen während der Verwendung ....wie 
in Art. 4 RiLi 98/24EG vorgeschrieben (Verfahren, techn. Einrichtungen, 
Arbeitsmittel,Ventilation etc)
TRGS220 auch: Informationen zur Belastungshöhe aus 
Branchenregelungen,Produktcodes, BIA/BG und LASI-Empfehlungen
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INQA : www.inqa.de
Initiative Neue Qualität der Arbeit
auf Initiative des BMWA bis mindestens 2008

Partner:
Sozialpartner
Sozialversicherungsträger
Bund, Länder
Unternehmen
Bertelsmann Stiftung  und Hans- Böckler Stiftung

Was  ist  INQA  ?
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Juli :
Katalog/Arbeitsplan für unterschiedliche Hilfen 
für verschiedene Akteure

Juli  2004:  Arbeitskreis im INQA TIK „Nachhaltige Chemie“

„Qualität bei Sicherheitsdatenblättern“

Vertreter:
Industrie, groß und KMU, BDI, VCI, Chemiehandel, Behörden, 
Berufsgenossenschaften, Dienstleister

Qualität bei Sicherheitsdatenblättern


